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77. Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 11. Dezember 2023 Nummer 34

Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes NRW (GV. NRW.) und die Sammlung aller Gesetze und 
Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Ministerialblätter für das Land NRW (MBl. NRW.) 
und die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet 
des Landes NRW (https://lv.recht.nrw.de) und im Internet (https://recht.nrw.de) zur Verfügung.
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203013

Fünfte Verordnung zur Änderung der 
Verordnung Qualifi zierungsaufstieg Steuer

Vom 30. November 2023

Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) verord-
net das Ministerium der Finanzen im Einvernehmen mit 
dem Ministerium des Innern:

Artikel 1

Die Verordnung Qualifi zierungsaufstieg Steuer vom 3. 
Dezember 2014 (GV. NRW. S. 873), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 14. Juni 2022 (GV. NRW. S.  824) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt gefasst:

 „§ 1 
 Zulassung zur Qualifi zierung

  Beamtinnen und Beamte der Ämtergruppe des zwei-
ten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 in der 
Steuerverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
die die Voraussetzungen des § 21 Absatz 1 der Lauf-
bahnverordnung vom 21. Juni 2016 (GV. NRW. S. 461) 
in der jeweils geltenden Fassung erfüllen, bei der 
letzten dienstlichen Beurteilung in der Besoldungs-
gruppe A 8 das Gesamturteil 5 oder 4 Punkte oder in 
der Besoldungsgruppe A 9 das Gesamturteil 5, 4 oder 
3 Punkte erhalten haben und in mindestens zwei Ein-
satzgebieten in der Finanzverwaltung mit einer Ver-
weildauer von jeweils zwei Jahren eingesetzt waren, 
können bei ihren Dienstvorgesetzten einen Antrag 
auf Zulassung zum Qualifi zierungsaufstieg in die 
Laufbahngruppe 2 in der Steuerverwaltung stellen. 
Für eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2026 
kann von dem Erfordernis, dass Bewerberinnen und 
Bewerber sich in zwei Einsatzgebieten in der Finanz-
verwaltung bewährt haben, abgesehen werden. Die 
geforderten Voraussetzungen müssen zu Beginn der 
Qualifi zierung vorliegen. Das weitere Auswahlverfah-
ren nach §  21 Absatz  4 der Laufbahnverordnung 
 regelt die oberste Dienstbehörde durch Verwaltungs-
vorschrift.“

2.  In § 2 Absatz 1 Satz 1 wird im Satzteil vor Nummer 1 
das Wort „Nummer“ gestrichen.

3.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden die Wörter „Anlage 2 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für die Steuerbeam-
tinnen und Steuerbeamten in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 29. Oktober 1996 (BGBl.  I 
S.  1581), die zuletzt durch Artikel  1 der Verord-
nung vom 16. Mai 2012 (BGBl. I S. 1126) geändert 
worden ist“ durch die Wörter „Anlage 5 der Steu-
erbeamtenausbildungs- und -prüfungsordnung 
vom 26. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1909)“ ersetzt.

 b)  In Satz 2 wird die Angabe „§ 6“ durch die Angabe 
„§ 12“ ersetzt.

 4.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  4 Satz  1 Nummer  2 werden nach dem 
Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder elektroni-
schen“ eingefügt.

 b)  Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Grundlagen für die Festsetzung der Endpunkt-
zahl sind die Punktzahl der Beurteilung zum Ab-
schluss der Einweisungszeit mit 10 Prozent, die 
Punktzahl der sonstigen Lehrgangsnote mit 20 
Prozent, die Durchschnittspunktzahl der Leistun-
gen in der schriftlichen Prüfung mit 50 Prozent so-
wie die Punktzahl der Leistungen in der mündli-
chen Prüfung mit 20 Prozent.“

5.  § 7 Satz 3 wird aufgehoben.

6.  Anlage 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Zeile 2 wird die Angabe „115“ durch die Angabe 
„105“ ersetzt.

 b)  in Zeile 3 wird die Angabe „20“ durch die Angabe 
„30“ ersetzt.

 Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 30. November 2023

Der Minister der Finanzen
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

– GV. NRW. 2023 S. 1244
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Verordnung 
zur elektronischen Aktenführung 

bei den Gerichten in Hinterlegungssachen 
im Land Nordrhein-Westfalen 

(eAkten-Verordnung in Hinterlegungssachen – 
eAktVO HintG)

Vom 27. November 2023

Auf Grund des § 8 Absatz 2 Satz 3 und 4 des Hinterle-
gungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 16. März 2010 
(GV. NRW. S.  192), der durch Artikel  1 Nummer  6 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1004) ein-
gefügt worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 Satz 1 
des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 
2010 (GV. NRW. S.  30), der zuletzt durch Gesetz vom 
23. Februar 2022 (GV. NRW. S. 254) geändert worden ist, 
verordnet das Ministerium der Justiz:

§  1
Anordnung der elektronischen Aktenführung

(1) Bei den in der Anlage zu dieser Verordnung bezeich-
neten Gerichten werden die Akten in den durch Verwal-
tungsvorschrift bekannt zu machenden Verfahren elekt-
ronisch geführt. Die Bekanntmachung erfolgt durch All-
gemeine Verfügung im Justizministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen. Akten, die ab dem in der 
Allgemeinen Verfügung nach Satz 1 angegebenen Datum 
neu angelegt werden, werden im Ganzen elektronisch ge-
führt. Akten, die zum angegebenen Datum bereits in Pa-
pierform angelegt sind, werden im Ganzen in Papierform 
geführt. 

(2) Abweichend von Absatz  1 Satz  4 werden in der 
Rechtsmittelinstanz die in der Vorinstanz in Papierform 
angelegten Akten elektronisch weitergeführt. Nach 
Rücksendung der Akten erfolgt die Aktenführung in der 
Vorinstanz unverändert nach Maßgabe des Absatzes 1. 
Sind aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift zwei Doku-
mente untrennbar miteinander zu verbinden, hat die Ver-
bindung in Papierform zu erfolgen, wenn nicht beide 
Dokumente Teil der elektronischen Akte sind.

§ 2
Bildung elektronischer Akten

(1) Elektronische Dokumente sowie in Papierform bei-
behaltene Schriftstücke und sonstige Unterlagen gemäß 
§ 3 Absatz 1 Satz 2, die dieselbe Angelegenheit betreffen, 
sind zu Akten zu vereinigen. 

(2) Enthält eine elektronisch geführte Akte sowohl elek-
tronische als auch in Papierform beibehaltene Bestand-
teile, so muss beim Zugriff auf jeden der Teile ein Hin-
weis auf den jeweils anderen Teil enthalten sein. 
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(3) Elektronisch geführte Akten sind so zu strukturieren, 
dass sie die gerichtsinterne Bearbeitung sowie den Ak-
tenaustausch unterstützen. 

§ 3
Übertragung von Papierdokumenten

(1) Schriftstücke und sonstige Unterlagen, die zu einer 
elektronisch geführten Akte in Papierform eingereicht 
werden, sind in die elektronische Form zu übertragen. 
Ausgenommen sind Schriftstücke und sonstige Unter-
lagen, deren Übertragung wegen ihres Umfanges oder 
ihrer sonstigen Beschaffenheit unverhältnismäßig wäre, 
sowie in Papierform geführte Akten anderer Instanzen 
und Beiakten. 

(2) Es ist sicherzustellen, dass das elektronische Doku-
ment mit den vorliegenden Schriftstücken und sonstigen 
Unterlagen bildlich und inhaltlich übereinstimmt. Die 
Übertragung hat nach dem Stand der Technik zu erfol-
gen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn den Anforde-
rungen der jeweils aktuellen Technischen Richtlinie 
03138 Ersetzendes Scannen (RESISCAN) des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informationstechnik genügt 
wird. Eingescannte Leerseiten werden nicht gespeichert. 

(3) Die in Papierform vorliegenden, in die elektronische 
Form übertragenen Schriftstücke und sonstigen Unter-
lagen können sechs Monate nach der Übertragung ver-
nichtet werden, sofern für sie keine Rückgabeverpfl ich-
tung besteht. 

§ 4
Führung und Aufbewahrung elektronischer Akten

Die elektronische Akte ist mit einem elektronischen Da-
tenverarbeitungssystem nach dem Stand der Technik zu 
führen und aufzubewahren, das insbesondere gewähr-
leistet, dass 

1.  die elektronische Akte benutzbar, lesbar und auffind-
bar ist (Verfügbarkeit), 

2.  die Funktionen der elektronischen Akte nur genutzt 
werden können, wenn sich die Benutzerin oder der 
Benutzer dem System gegenüber identifi ziert und au-
thentisiert (Identifi kation und Authentisierung), 

3.  die eingeräumten Benutzungsrechte im System ver-
waltet werden (Berechtigungsverwaltung), 

4.  die eingeräumten Benutzungsrechte vom System ge-
prüft werden (Berechtigungsprüfung), 

5.  die Vornahme von Veränderungen und Ergänzungen 
der elektronischen Akte im System protokolliert wird 
(Beweissicherung), 

6.  eingesetzte Datensicherungs-Systeme ohne Sicher-
heitsrisiken wiederhergestellt werden können (Wie-
deraufbereitung), 

7.  etwaige Verfälschungen der gespeicherten Daten 
durch Fehlfunktionen des Systems durch geeignete 
technische Prüfmechanismen rechtzeitig bemerkt 
werden können (Unverfälschtheit), 

8.  die Funktionen des Systems fehlerfrei ablaufen und 
auftretende Fehlfunktionen unverzüglich gemeldet 
werden (Verlässlichkeit) und 

9.  der Austausch von Daten im System und bei Einsatz 
öffentlicher Netze sicher erfolgen kann (Übertra-
gungssicherheit). 

§ 5
Ersatzmaßnahmen

Im Falle anhaltender technischer Störungen beim Be-
trieb der elektronischen Akte kann die Gerichtsleitung 
des von den Störungen betroffenen Gerichts anordnen, 
dass eine Ersatzakte in Papierform geführt wird. Diese 
ist in die elektronische Form zu übertragen, sobald die 
Störung behoben ist. 

§ 6
Geltung der Aktenordnungen

Im Übrigen bleiben die Aktenordnungen unberührt. 

§ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Düsseldorf, den 27. November 2023

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Benjamin  L i m b a c h
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Anlage 
 

Nr. Gericht 
1. Amtsgericht Münster  
2. Amtsgericht Oberhausen 
3. Amtsgericht Waldbröl  

 
 

– GV. NRW. 2023 S. 1244
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301

Berichtigung des mit der Überschrift 
„Verordnung über den Zeitpunkt der Einführung

der elektronischen Aktenführung
in gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen 

Straf- und Bußgeldverfahren
im Land Nordrhein-Westfalen

(eAkten-Einführungszeitpunktverordnung 
 Straf- und Bußgeldverfahren –

eAktEVO StrafOWi)“ im GV. NRW. vom 
9. November 2023 auf Seite 1162 abgedruckten 

Verordnungstextes

Vom 1. Dezember 2023

Der mit der Überschrift „Verordnung über den Zeit-
punkt der Einführung der elektronischen Aktenfüh-
rung  in gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen 
Straf- und Bußgeldverfahren im Land Nordrhein-West-
falen  (eAkten-Einführungszeitpunktverordnung Straf- 
und Bußgeldverfahren – eAktEVO StrafOWi)“ im 
GV.  NRW. vom 9. November 2023 auf Seite 1162 abge-
druckte Verordnungstext wurde mit Ausnahme der An-
lage versehentlich fehlerhaft abgedruckt.

Unter Beibehaltung der Anlage lautet der richtige Ver-
ordnungstext wie folgt:

„301
Dritte Verordnung zur Änderung der 

eAkten-Einführungszeitpunktverordnung 
Straf- und Bußgeldverfahren

Vom 18. Oktober 2023

Auf Grund des § 32 Absatz 2 der Strafprozeßordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl.  I S.  1074, 1319), der durch Artikel  1 Nummer  2 
des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208) eingefügt 
worden ist, sowie auf Grund des § 110a Absatz 2 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 
der durch Artikel 8 Nummer 13 des Gesetzes vom 5. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2208) neu gefasst worden ist, jeweils in 
Verbindung mit §  1 der Verordnung über die Ermächti-
gung des Ministeriums der Justiz zum Erlass von Rechts-
verordnungen zur elektronischen Aktenführung in Ord-
nungswidrigkeitsverfahren, Strafverfahren und Straf-
vollzugsverfahren vom 10. März 2020 (GV. NRW. S. 182) 
verordnet das Ministerium der Justiz:

Artikel 1

In der eAkten-Einführungszeitpunktverordnung Straf- 
und Bußgeldverfahren vom 3. Juli 2023 (GV. NRW. 
S.  486), die zuletzt durch Verordnung vom 29. August 
2023 (GV. NRW. S. 1122) geändert worden ist, erhält die 
Anlage die aus dem Anhang zu dieser Verordnung er-
sichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2023 in Kraft.

Düsseldorf, den 18. Oktober 2023

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Benjamin  L i m b a c h”

Düsseldorf, den 1. Dezember 2023

Der Minister des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Monika  W i ß m a n n

– GV. NRW. 2023 S. 1247

 320

Fünfte Verordnung zur Änderung der 
eAkten-Verordnung Sozialgerichtsbarkeit

Vom 27. November 2023

Auf Grund des § 65b Absatz 1 Satz 2 bis 5 des Sozial-
gerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), dessen Sätze 
2 bis 4 durch Artikel  4 Nummer  3 des Gesetzes vom 
22.  März 2005 (BGBl.  I S.  837) eingefügt worden sind 
und dessen Satz  5 zuletzt durch Artikel  18 Nummer  2 
Buchstabe  a des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl.  I 
S. 2208) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Ab-
satz  2 Satz  1 des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen 
vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), der zuletzt durch 
Gesetz vom 23. Februar 2022 (GV. NRW. S. 254) geändert 
worden ist, verordnet das Ministerium der Justiz:

Artikel 1

In der eAkten-Verordnung Sozialgerichtsbarkeit vom 
30.  März 2021 (GV. NRW. S.  395), die zuletzt durch 
 Verordnung vom 8. August 2023 (GV. NRW. S. 1050) ge-
ändert worden ist, erhält die Anlage die aus dem Anhang 
zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Düsseldorf, den 27. November 2023

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Benjamin  L i m b a c h
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Anlage

Nr. Gericht
1. Landessozialgericht

Nordrhein-Westfalen 
2. Sozialgericht Aachen
3. Sozialgericht Detmold
4. Sozialgericht Dortmund
5. Sozialgericht Düsseldorf
6. Sozialgericht Duisburg
7. Sozialgericht Gelsenkirchen
8. Sozialgericht Köln 
9. Sozialgericht Münster 

– GV. NRW. 2023 S. 1247
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